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1.  Erkundungsmethoden und -ergebnisse  

 

Es ist der Teilrückbau der Stahlbetontrogbrücke E0156 über die Rankestraße i. Z. d. Industriebahn-

strecke Radebeul – Kaditz in Dresden geplant. Das Gleis und das Schotterbett auf der Brücke wurden 

bereits weitestgehend zurückgebaut. 

 

Zur Ansprache der vorhandenen Auffüllungs- und Baugrundschichten sowie zur Entnahme von Proben 

für die Deklarationsuntersuchungen wurden im Bereich der Widerlagerhinterfüllungen zwei Klein-

rammbohrungen (KRB 11 und KRB 12) bis zu einer Tiefe von 5,00 m unter GOK abgeteuft sowie im 

Trog und in den Böschungsbereichen der Brückenwiderlager vier Schurfgruben (S 13 bis S 16) bis zu 

einer Tiefe von max. 0,50 m unter GOK angelegt.  

 

Des Weiteren wurden aus den Brückenkappen, dem Trog und den Widerlagern insgesamt acht 

Bohrkerne (BK 1 bis BK 8) entnommen.  

 

Weiterhin wurden jeweils vier Einzelproben vom Gleisschotter (EP 21 bis EP 24), von den Stahlbeton-

schwellen (EP 25 bis EP 28) und von den bituminösen Fugenmassen (EP 29 bis EP 32) entnommen. 

 

In der Anlage 1 ist die Lage der Aufschlusspunkte grafisch dargestellt. Die Bohrprofile sind in der 

Anlage 2 ersichtlich. Die Ergebnisse sind in den Tabellen 1 zusammengefasst. 

 

 

  



rabal - Ingenieurgesellschaft für Baustoffprüfungen mbH 
 

Seite 3 zum Prüfzeugnis 2571005 
 
 
Aufschluss Tiefe [m unter GOK] 

(m NHN) 
Schi.           Schichtung 

  
 

KRB 11 
südl. 

Wider-
lager-
hinter-
füllung 

 
0,00-3,60 (117,58-113,98) 

 
ab 3,60 (113,98-112,58) 

 
5,00 (112,58) 

 
 

 
11.1 

 
11.2 

 

 
3,60  m

auf

Ende

 
Auffüllung: Bauschuttgemisch  
mit Recyclaten > 50 Vol.-% 
Auffüllung: Sand, schluffig, kiesig  
mit Recyclaten > 50 Vol.-% 
der Bohrung bei –5,00 m unter GOK 
kein Grundwasser aufgeschlossen! 

 
KRB 12 
nördl. 
Wider-
lager-
hinter-
füllung 

 
0,00-5,00 (118,13-113,13) 

 
5,00 (113,13) 

 
 

 
12.1 

 
 

 
5,00  m

Ende

 
Auffüllung: Bauschuttgemisch  
mit Recyclaten > 50 Vol.-% 
der Bohrung bei –5,00 m unter GOK 
kein Grundwasser aufgeschlossen! 
 

 
Schurf  

S 13 
südöstl. 

Böschung 

 
0,00-0,20 (113,58-113,38) 

 
ab 0,20 (113,38) 

 
0,50 (113,08) 

 
 

 
13.1 

 
13.2 

 

 
0,20  m

auf

Ende

 
Auffüllung: Sand, kiesig 
mit Recyclaten zw. 10-50 Vol.-% 
Auffüllung: Sand, fein- bis mittelkiesig
mit Recyclaten < 10 Vol.-% 
des Schurfes bei –0,50 m unter GOK 
kein Grundwasser aufgeschlossen! 

 
Schurf  

S 14 
nordöstl. 
Böschung 

 
0,00-0,10 (113,50-113,40) 
0,10-0,30 (113,40-113,20) 

 
ab 0,30 (113,20) 

 
0,50 (113,00) 

 
 

 
14.1 
14.2 

 
14.3 

 
0,10  m
0,20  m

auf

Ende

 
Auffüllung: Beton-Rasengitterplatte  
Auffüllung: Sand, kiesig 
mit Recyclaten zw. 10-50 Vol.-% 
Auffüllung: Sand, schwach feinkiesig 
mit Recyclaten < 10 Vol.-% 
des Schurfes bei –0,50 m unter GOK 
kein Grundwasser aufgeschlossen! 

 
Schurf  

S 15 
südöstl. 

Trogseite 

 
0,00-0,10 (117,79-117,69) 

ab 0,10 (117,69) 
 

0,40 (117,39) 
 
 

 
15.1 
15.2 

 

 
0,10  m

auf

Ende

 
Auffüllung: Gleisschotter 
Auffüllung: Bauschuttgemisch  
mit Recyclaten > 50 Vol.-% 
des Schurfes bei –0,40 m unter GOK 
 

 
Schurf  

S 16 
nordwestl. 
Trogseite 

 
0,00-0,40 (118,28-117,88) 

 
0,40 (117,88) 

 
 

 
16.1 

 

 
0,40  m

Ende

 
Auffüllung: Bauschuttgemisch  
mit Recyclaten > 50 Vol.-% 
des Schurfes bei –0,40 m unter GOK 
 

Tab. 1a: Ansprache der Schichten der Kleinrammbohrungen und Schürfen  
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Bohrkern-Nr. 
Stationierung 

Dicke 
[cm] 

Schicht Bezeichnung der 
Konstruktionsschicht  

Bemerkungen 

   
BK 1 

Vertikalbohrung 
südwestl. Kappe, 

2,00 m von Kappenende 

35,0 
 

1.1 
 

Stahlbeton 
 

Abbruch des 
Bohrkernes! 

BK 2 
Vertikalbohrung 
nordöstl. Kappe, 

8,00 m von Kappenende 

35,0 
 

2.1 
 

Stahlbeton 
 

Abbruch des 
Bohrkernes! 

BK 3 
Vertikalbohrung 
südl. Trogseite, 

5,80 m von Trogmitte 

6,5 
1,0 
22,5 

: 30,0 
 

3.1 
3.2 
3.3 

 

Schutzbeton mit bit. Anhaftungen 
Bituminöse Dichtung 
Stahlbeton (Bauwerk) 

Schicht 3.2 
stechender 
Geruch! 
Abbruch des 
Bohrkernes! 

BK 4 
Vertikalbohrung 
südl. Trogseite, 

8,00 m von Trogmitte 

5,0 
1,0 
24,0 

: 30,0 
 

4.1 
4.2 
4.3 

 

Schutzbeton mit bit. Anhaftungen 
Bituminöse Dichtung 
Stahlbeton (Bauwerk) 

Schicht 4.2 
stechender 
Geruch! 
Abbruch des 
Bohrkernes! 

BK 5 
Horizontalbohrung 
südl. Widerlager, 

Stirnseite, 
2,25 m von Ecke West, 

0,75 m über GOK  

30,0 
 

5.1 
 

Grobbeton 
 

Abbruch des 
Bohrkernes! 

BK 6 
Horizontalbohrung 
südl. Widerlager,  

östl. Flügel, 
0,90 m von Ecke Ost, 

0,80 m über GOK  

30,0 
 

6.1 
 

Grobbeton 
 

Abbruch des 
Bohrkernes! 

BK 7 
Horizontalbohrung 
nördl. Widerlager, 

Stirnseite, 
1,50 m von Ecke Ost, 

0,70 m über GOK  

30,0 
 

7.1 
 

Grobbeton 
 

Abbruch des 
Bohrkernes! 

BK 8 
Horizontalbohrung 
nördl. Widerlager,  

östl. Flügel,  
0,75 m von Ecke Ost, 

0,50 m über GOK  

30,0 
 

8.1 
 

Grobbeton 
 

Abbruch des 
Bohrkernes! 

Tab. 1b: Ansprache der Schichten am Bohrkern 
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2. Deklarationsuntersuchungen  
2.1 Bestimmung der Zuordnungswerte nach LAGA [1], [2], der W-Klassen nach [3] sowie der 

Klassen nach Ersatzbaustoffverordnung [6] und nach Deponieverordnung [8] 

 

Von den aufgeschlossenen Auffüllungs- und Baugrundschichten sowie von den Brückenbauteilen 

erfolgte eine Bestimmung der Zuordnungswerte nach LAGA-TR Boden [1] bzw. LAGA-Bauschutt 

[2], der W-Klassen [3] sowie der Klassen nach der Ersatzbaustoffverordnung [6] und nach der 

Deponieverordnung [8]. Folgende Mischproben (MP) bzw. Einzelproben (EP) wurden in Anlehnung 

an die LAGA PN 98 [4] gebildet und mit nachstehendem Untersuchungsauftrag an die ERGO 

Umweltinstitut GmbH Dresden (Prüfzeugnis 25/1236_01/01, siehe Anlage-Nr. 3) übergeben. Da die 

bituminösen Dichtungen vom Schutzbeton des Troges nicht oder nur schwer zu trennen sind, wurde 

von den dort anfallenden Abbruchmassen eine Mischprobe (MP 3) zur Bestimmung der Deponieklasse 

nach DepV [9] und des PAK-Gehaltes gebildet. Aufgrund der anfallenden Kleinstmengen bei den 

Schichten der Probe MP 3 sowie beim Gleisschotter (MP 7) wurde in Rücksprache mit dem 

Auftraggeber für beide Proben auf eine Analyse nach Ersatzbaustoffverordnung verzichtet. Die 

Bauschuttgemische und Sande, z. T. mit RC-Anteilen > 50 Vol.-% sowie mit Stückgrößen von bis zu 

300 mm Kantenlänge (z. B. Ziegelsteine, Sandsteine, Beton) der Mischprobe MP 8 können aus 

bautechnischer Sicht nicht als Ersatzbaustoff wiederverwertet werden. Demzufolge wurde auch hier 

in Rücksprache mit dem Auftraggeber auf eine Analyse nach Ersatzbaustoffverordnung verzichtet. 
 
 
Bestimmung der Zuordnungswerte nach LAGA-TR Boden [1]: Volluntersuchungsprogramm 
für Bodenmaterial mit mineralischen Fremdbestandteilen (bis 10 Vol.-%) bei unspezifischem 
Verdacht: 
 
MP 7: Auffüllungen (Gleisschotter) aus Schicht 15.1 + EP 21 + EP 22 + EP 23 + EP 24  
 
 
Bestimmung der Zuordnungswerte nach LAGA-Bauschutt [2] und der W-Klassen nach den 
„Vorläufigen Hinweisen zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial“ des SMEKUL [3] und der 
EBV-Klassen (RC-x) für Recyclingbaustoffe [6]: 
 
MP 1: Stahlbetone aus Brückenkappen aus Schichten 1.1 + 2.1 

 
MP 2: Betone aus Widerlagern aus Schichten 5.1 + 6.1 + 7.1 + 8.1 

 
MP 4: Stahlbetone aus Brückentrog aus Schichten 3.3 + 4.3 

 
MP 5: Stahlbetonschwellen aus EP 25 + EP 26 + EP 27 + EP 28 

 
EP 6: Beton-Rasengitterplatte aus Schicht 14.1 
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Bestimmung der Zuordnungswerte nach LAGA-Bauschutt [2] und der W-Klassen nach den 
„Vorläufigen Hinweisen zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial“ des SMEKUL [3]: 
 
MP 8: Auffüllungen (Bauschuttgemische, Sande, z. T. mit Recyclaten > 50 Vol.-%)  
 aus Schichten 11.1 + 11.2 + 12.1 + 13.1 + 13.2 + 14.2 + 14.3 + 15.2 + 16.1 
 
 
Bestimmung der Deponieklassen nach Deponieverordnung [8] und des PAK-Gehaltes: 
 
MP 3: Betone und bituminöse Dichtungen aus Brückentrog aus Schichten 3.1 + 3.2 + 4.1 + 4.2 

 

In den Tabellen 2 werden die Ergebnisse der chemischen Analysen – die ermittelten Zuordnungswerte 

nach LAGA [1, 2], die W-Klassen [3] sowie die Klassen nach der Ersatzbaustoffverordnung [6] und 

nach der Deponieverordnung [8] – zusammengefasst. 

 

 

Probe Bezeichnung Zuordnungs-
wert 

Wesentliche 
Überschreitungen 

MP 7 Auffüllungen (Gleisschotter)  
aus Schicht 15.1  

+ EP 21 + EP 22 + EP 23 + EP 24 
 

Z2 Z2: Summe PAK (Feststoff)

Tab. 2a:  Zuordnungswerte nach LAGA-TR Boden [1] 

 

 

Probe Bezeichnung Zuordnungs-
wert 

Wesentliche 
Überschreitungen 

MP 1 Stahlbetone aus Brückenkappen  
aus Schichten 1.1 + 2.1 

 

Z0 - 
Z2*: elektrische 

Leitfähigkeit (Eluat)
MP 2 Betone aus Widerlagern  

aus Schichten 5.1 + 6.1 + 7.1 + 8.1 
Z1.2 Z1.2: Chlorid (Eluat) 

Z1.2: Chrom (Eluat) 
 

MP 4 Stahlbetone aus Brückentrog  
aus Schichten 3.3 + 4.3 

 

Z1.2 Z1.2: Summe PAK 
(Feststoff) 

>Z2*: elektrische 
Leitfähigkeit (Eluat)

MP 5 Stahlbetonschwellen  
aus EP 25 + EP 26 + EP 27 + EP 28 

 

Z0 - 
>Z2*: elektrische 

Leitfähigkeit (Eluat)
EP 6 Beton-Rasengitterplatte 

aus Schicht 14.1 
Z0 - 

Z2*: elektrische 
Leitfähigkeit (Eluat)
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Probe Bezeichnung Zuordnungs-
wert 

Wesentliche 
Überschreitungen 

MP 8 Auffüllungen (Bauschuttgemische, Sande, 
z. T. mit Recyclaten > 50 Vol.-%)  

aus Schichten 11.1 + 11.2 + 12.1 + 13.1  
+ 13.2 + 14.2 + 14.3 + 15.2 + 16.1 

 

Z2 Z2: Blei (Feststoff) 
 

**…Gutachterlicherseits wird eingeschätzt, dass der analysierte Wert für die Leitfähigkeit nur eine 
untergeordnete Relevanz für einen Entscheid zu Verwertungsmöglichkeiten besitzt. Eine ursächliche 
Herleitung ist über die frisch gebrochene Probe (Backenbrecher) und hierbei freigesetztes Kalzium-
Karbonat möglich. Analysenwerte hierzu liegen nicht vor. Aus den genannten Gründen ist die höchste 
Belastung außerhalb der elektrischen Leitfähigkeit für die Deklaration maßgebend. 

Tab. 2b:  Zuordnungswerte nach LAGA-Bauschutt [2] 

 

 

Probe Bezeichnung W-Klasse Wesentliche 
Überschreitungen 

MP 1 Stahlbetone aus Brückenkappen  
aus Schichten 1.1 + 2.1 

 

W1.1 - 
W2**: elektrische 

Leitfähigkeit (Eluat)
MP 2 Betone aus Widerlagern  

aus Schichten 5.1 + 6.1 + 7.1 + 8.1 
 

W1.1 - 
 

MP 4 Stahlbetone aus Brückentrog  
aus Schichten 3.3 + 4.3 

 

W1.2 W1.2: Summe PAK 
(Feststoff) 

>W2**: elektrische 
Leitfähigkeit (Eluat)

MP 5 Stahlbetonschwellen  
aus EP 25 + EP 26 + EP 27 + EP 28 

 

W1.1 - 
>W2**: elektrische 
Leitfähigkeit (Eluat)

EP 6 Beton-Rasengitterplatte 
aus Schicht 14.1 

W1.1 - 
>W2**: elektrische 
Leitfähigkeit (Eluat)

MP 8 Auffüllungen (Bauschuttgemische, Sande, 
z. T. mit Recyclaten > 50 Vol.-%)  

aus Schichten 11.1 + 11.2 + 12.1 + 13.1  
+ 13.2 + 14.2 + 14.3 + 15.2 + 16.1 

 

W1.2 W1.2: Summe PAK 
(Feststoff) 

 

**…Gutachterlicherseits wird eingeschätzt, dass der analysierte Wert für die Leitfähigkeit nur eine 
untergeordnete Relevanz für einen Entscheid zu Verwertungsmöglichkeiten besitzt. Eine ursächliche 
Herleitung ist über die frisch gebrochene Probe (Backenbrecher) und hierbei freigesetztes Kalzium-
Karbonat möglich. Analysenwerte hierzu liegen nicht vor. Aus den genannten Gründen ist die höchste 
Belastung außerhalb der elektrischen Leitfähigkeit für die Deklaration maßgebend. 

Tab. 2c:  W-Klassen nach [3]  
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Probe Bezeichnung EBV-Klasse Wesentliche 
Überschreitungen 

MP 1 Stahlbetone aus Brückenkappen  
aus Schichten 1.1 + 2.1 

 

RC-1 - 

MP 2 Betone aus Widerlagern  
aus Schichten 5.1 + 6.1 + 7.1 + 8.1 

 

RC-1 - 

MP 4 Stahlbetone aus Brückentrog  
aus Schichten 3.3 + 4.3 

 

RC-2 RC-2: Summe PAK (Eluat) 
RC-2**: elektrische 
Leitfähigkeit (Eluat)

MP 5 Stahlbetonschwellen  
aus EP 25 + EP 26 + EP 27 + EP 28 

 

RC-1 - 

EP 6 Beton-Rasengitterplatte 
aus Schicht 14.1 

 

RC-1 - 

**…die elektrische Leitfähigkeit ist nur ein „stoffspezifischer Orientierungswert;  
       bei Abweichungen ist die Ursache zu prüfen“ [6] 

Tab. 2d  RCx-Klassen nach der Ersatzbaustoffverordnung [6] 

 

 

Probe Bezeichnung Deponie- 
klasse 

Wesentliche 
Überschreitungen 

MP 3 Betone und bituminöse Dichtungen  
aus Brückentrog  

aus Schichten 3.1 + 3.2 + 4.1 + 4.2 
 

DK I 
 

DK I: Gesamtgehalt an 
gelösten Feststoffen (Eluat) 
DK II**: organischer Anteil 

(Glühverlust) 
DK II**: extrahierbare 

lipophile Stoffe (Feststoff)
**…siehe Bewertung 

Tab. 2e:  Zuordnung nach Deponieklassen nach Deponieverordnung [8] 
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Bewertung: 

 

Die vorhandenen Gleisschotter der Mischprobe MP 7 entsprechen den Anforderungen an einen 

Zuordnungswert Z2 nach LAGA-TR Boden [1]. Für eine Entsorgung der Ausbaumassen gilt der 

Abfallschlüssel 17 05 08 (Gleisschotter) nach AVV [5]. 

 

Die Stahlbetone aus den Brückenkappen (Mischprobe MP 1) und die Stahlbetonschwellen 

(Mischprobe MP 5) sowie die Beton-Rasengitterplatten (Einzelprobe EP 6) entsprechen den 

Anforderungen an einen Zuordnungswert Z0 nach LAGA-Bauschutt [2] bzw. an eine W1.1-Klasse 

nach [3] und an einen Recycling-Baustoff der Klasse RC-1 nach der EBV [6]. Die für einen Wieder-

einbau zulässigen Einbauweisen sind der Tab. 1 in Anlage 2 der EBV [6] zu entnehmen. Es ist zu 

empfehlen, die Betone einer Aufbereitungsanlage zur Herstellung von Recyclat-Gemischen zuzufüh-

ren. Für eine Entsorgung der Ausbaumassen gilt der Abfallschlüssel 17 01 01 (Beton) nach AVV [10]. 

 

Die Betone der Brückenwiderlager (Mischprobe MP 2) entsprechen den Anforderungen an einen 

Zuordnungswert Z1.2 nach LAGA-Bauschutt [2] bzw. an eine W1.1-Klasse nach [3] und an einen 

Recycling-Baustoff der Klasse RC-1 nach der EBV [6]. Die für einen Wiedereinbau zulässigen 

Einbauweisen sind der Tab. 1 in Anlage 2 der EBV [6] zu entnehmen. Es ist zu empfehlen, die Betone 

einer Aufbereitungsanlage zur Herstellung von Recyclat-Gemischen zuzuführen. Für eine Entsorgung 

der Ausbaumassen gilt der Abfallschlüssel 17 01 01 (Beton) nach AVV [10]. 

 

Die Stahlbetone aus dem Brückentrog (Mischprobe MP 4) entsprechen den Anforderungen an 

einen Zuordnungswert Z1.2 nach LAGA-Bauschutt [2] bzw. an eine W1.2-Klasse nach [3] und an 

einen Recycling-Baustoff der Klasse RC-2 nach der EBV [6]. Die für einen Wiedereinbau 

zulässigen Einbauweisen sind der Tab. 2 in Anlage 2 der EBV [6] zu entnehmen. Es ist zu empfehlen, 

die Betone einer Aufbereitungsanlage zur Herstellung von Recyclat-Gemischen zuzuführen. Für eine 

Entsorgung der Ausbaumassen gilt der Abfallschlüssel 17 01 01 (Beton) nach AVV [10]. 

 

Die im Bereich der Widerlagerhinterfüllungen aufgefüllten, z. T. mit Recyclaten > 50 Vol.-% 

durchsetzten Bauschuttgemische und Sande der Mischprobe MP 8 entsprechen den Anforde-

rungen an einen Zuordnungswert Z2 nach LAGA-Bauschutt [2] bzw. an eine W1.2-Klasse nach [3]. 

Für eine Entsorgung der Ausbaumassen wird der Abfallschlüssel 17 01 07 (Gemische aus Beton, 

Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06* fallen) nach AVV [5] 

empfohlen. 
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Für die bituminösen Dichtungen und die Schutzbetone mit bituminösen Anhaftungen aus dem 

Brückentrog (Mischprobe MP 3) wurde der PAK-Gehalt mit 25,2 mg/kg TM bestimmt. Damit 

entspricht er den Anforderungen an einen Zuordnungswert Z1.2 nach LAGA-Bauschutt [2], aber er 

überschreitet die Anforderungen an eine W2-Klasse (>W2) nach [3]. Deshalb wurde an der 

Mischprobe MP 3 die Deponieklasse nach DepV [8] bestimmt. Diese Abbruchmassen halten nach der 

Deponieverordnung [8] die Kriterien für eine Zuordnung zur Deponieklasse DK I ein. Maßgeblich 

hierfür ist die Anwendung der Regelung der amtlichen Anmerkung *2) zu Tabelle 2 des Anhangs 3 

der Deponieverordnung (DepV 2013). Diese Anmerkung besagt, dass die Bestimmung des 

organischen Anteils alternativ als Glühverlust oder als TOC erfolgen kann. Da beide Bestimmungs-

methoden als gleichwertig eingestuft werden, ist es hinreichend, wenn entweder die Glühverlust-

Vorgabe oder die TOC-Vorgabe (wie im vorliegenden Fall) aus der Deponieverordnung erfüllt wird. 

Da auch der erhöhte Anteil an extrahierbaren lipophilen Stoffe auf die bituminöse Abdichtung zurück- 

zuführen ist und diese Überschreitung nach der Deponieverordnung „nicht für Asphalt auf Bitumen- 

oder Teerbasis” gilt, kann für die Mischprobe MP 3 eine Zuordnung zur Deponieklasse DK I nach 

[8] angewendet werden. Es gilt der Abfallschlüssel 17 01 07 (Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen 

und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06* fallen) nach AVV [5]. 

 

 

2.2  Bestimmung des PAK-Gehaltes und des Phenolindexes sowie Asbestnachweis 

 

Von den bituminösen Fugenmassen des Brückenbauwerkes wurden von der Ergo – Umweltinstitut 

GmbH Dresden (Prüfzeugnis 25/1236_01/01, siehe Anlage-Nr. 3) für nachstehende Probe der PAK-

Anteil und der Phenolindex bestimmt sowie der quantitative Asbestnachweis (nach VDI 3866 Blatt 5, 

Anhang B) erbracht. Die Analysen ergaben folgende Kennwerte, welche u. a. den Anforderungen der 

LAGA-Bauschutt [2] bzw. der W-Klassen [3] in der Tabelle 3 gegenübergestellt wurden. 

 
B 1: Bituminöse Fugenmassen aus Brückenbauwerk aus EP 29 + EP 30 + EP 31 + EP 32 
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Kennwert 

 

Dimen-

sion 

B 1 Zuordnung 

nach [2] 

Zuordnung  

nach [3] 

Grenzwert 

nach [8] 

Phenolindex am 
bituminösen Gemisch 

[mg/l 

Eluat] 

< 0,008 Z0 W1.1 < 1,0 

Summe PAK (EPA) im 
bituminösen Gemisch 

[mg/kg] 460 >Z2 >W2 < 1.000 

Summe Benzo(a)pyren 
im bituminösen Gemisch 

[mg/kg] 47 - - < 50 

Asbestnachweis 
(verbale Bewertung) 

- Ja 

(C) 

gefährl. Abfall** 

**…siehe Bewertung 

Tab. 3:  PAK-Anteil und Phenolindex von bituminösen Schichten  

 

 

Bewertung:  

 

Der PAK-Gehalt der Probe B 1 überschreitet die Anforderungen an einen Zuordnungswert Z2 (>Z2) 

nach LAGA-Bauschutt [2] und an eine W2-Klasse (>W2) nach [3]. In den Bituminösen Fugen-

massen aus dem Brückenbauwerk wurden zudem Asbestfasern nachgewiesen und deren Massen-

anteil verbal als C (Asbest in niedriger Konzentration, Schätzwert Cs unter 0,3 %) nach VDI 3866 Blatt 

5, Anhang B bewertet. Asbest ist als krebserzeugender Stoff einzustufen. Damit sind die Fugenmassen 

als gefährlicher Abfall einzuordnen. Sie sind separat auszubauen. Beim Ausbau sind besondere 

Schutzmaßnahmen erforderlich. Die Ausbaustoffe sind möglichst thermisch zu verwerten bzw. auf 

einer dafür nach der Deponieverordnung zugelassenen Deponie durch genehmigte Spediteure zu 

entsorgen. Es wird der Abfallschlüssel 17 06 05* (asbesthaltige Baustoffe) nach AVV [5] empfohlen. 
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